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§ 5 BStLärmIV Beurteilungsmaßstab
 BStLärmIV - Bundesstraßen-Lärmimmissionsschutzverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

§ 5.

Die Gesundheitsgefährdung und die unzumutbare Belästigung sind danach zu beurteilen, wie sich die

Schallimmissionen auf ein gesundes, normal emp3ndendes Kind und auf einen gesunden, normal emp3ndenden

Erwachsenen auswirken.
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